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Kommentar

Klientelpolitik statt 
ordnungspolitischer Kompass 
von Alexander Kritikos*

„Gegen die fatale Wirkung der aktuellen Wirtschaftskrise helfen keine 
komplizierten Einzelmaßnahmen“, waren die treffenden Worte aus Rei-
hen der FDP im August 2009 zur Abwrackprämie. Da war die Partei noch 

in der Opposition. Vielmehr, so ihr Programm, „braucht unser Land anstatt Aktionismus 
einen ordnungspolitischen Kompass“. Keine vier Monate später folgte dann das dritte 
Konjunkturpaket in Koalition mit der Union. Es sieht unter anderem vor, dass Hoteliers 
für Übernachtungen nur noch 7 statt 19 Prozent Umsatzsteuer entrichten müssen. 
Zusatzleistungen wie Frühstück unterliegen weiterhin dem höheren Steuersatz. Der 
ordnungspolitische Kompass der FDP scheint in klientelpolitische Magnetfelder geraten 
zu sein. Unter der neuen Regierung werden nun Hotelbesitzer anstelle der Autoindustrie 
gefördert. Die Kritik am jüngsten Beschluss geht aber erheblich weiter:

Erstens ist diese Entscheidung erneut eine aktionistische Einzelmaßnahme. Zweitens: 
Im Unterschied zur Abwrackprämie, die bei aller berechtigten Kritik immerhin ein klar 
definiertes Ende hatte, läuft dieses Privileg auf unbestimmte Zeit und wird mit der 
wenig überzeugenden Begründung einer notwendig gewordenen Anpassung an inter-
nationalen Wettbewerb gerechtfertigt. Drittens ist dieses Gesetz neben seiner zweifel-
haften Wachstumswirkung auch noch weitaus komplizierter als die Abwrackprämie. 
Hotelrechnungen mit zwei geteilten Steuersätzen bedeuten zusätzliche Bürokratie 
nicht nur bei der Verbuchung für Unternehmen und bei der Überprüfung durch die 
Finanzämter. Bis vor kurzem führte die Maßnahme auch noch zu Mehraufwand in der 
Lohnsteuerberechnung, da Frühstückskosten eher oberhalb des steuerlich anerkannten 
Freibetrags liegen. Die für die Arbeitnehmer schmerzlichen lohnsteuerlichen Folgen 
sind dieser Tage durch die Einführung sogenannter Business Packages vom Finanz-
ministerium großzügig geglättet worden.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht bleibt dagegen ungeklärt, wer durch diese Steuersen-
kung tatsächlich entlastet wird und ob die bürokratischen Mehrkosten der Maßnahme 
in den Unternehmen und Finanzämtern die eingesparte Mehrwertsteuer übersteigen 
werden, so es bei den Kunden überhaupt zu einer Kostenentlastung kommt. Vor diesem 
Hintergrund muss man sich fragen, was passieren muss, damit die Ausrichtung des 
ordnungspolitischen Kompasses nicht in Vergessenheit gerät, sobald eine Partei von 
der Opposition in die Regierung wechselt. Denn anstatt nun, wie gar von Teilen der FDP 
und Union gefordert, das Privileg zu stoppen, beharrt die neue Regierung auf diesem 
Aktionismus. Dem ordnungspolitischen Kompass folgend sollte das bürokratische 
Ungetüm nicht stückweise nachgebessert, sondern zurückgenommen werden. Von 
einer geistig politischen Wende erhofft man sich eher ein umfassendes Steuerkonzept 
anstatt klientelpolitischer Einzelmaßnahmen.

* Prof. Dr. Alexander Kritikos ist Leiter der Abteilung Innovation, Industrie, Dienstleistung am DIW Berlin. 
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